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[bookmark: _Hlk176088086][bookmark: _Hlk176088178]Präambel
Die Kooperationspartner sehen eine Erneuerung der Telekommunikationsinfrastruktur durch Glasfasernetze als entscheidenden Baustein für die weitere Stärkung der Kommune als attraktivem Wirtschafts- und Lebensstandort.
Die zunehmende Digitalisierung fast aller Lebens- und Arbeitsbereiche erzeugt steigenden Bedarf an Glasfasernetzen. Bei der Wahl eines Standorts für Unternehmen, Forschungseinrichtung, Kulturbetrieb oder auch als Wohnort ist die Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen zu einem entscheidenden Faktor geworden und wird in der Bedeutung noch weiter steigen. Nur Glasfasernetze können die Anforderungen vieler Bedarfe in der nahen Zukunft noch erfüllen, seien es an Bandbreite, Latenz oder Zuverlässigkeit.
Der Ausbau dieser Infrastruktur trägt zum einen zur Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsstandorten und Unternehmen bei und zum anderen zur Sicherung der sozialen Teilhabe aller Menschen. Zukunftssichere Glasfaseranschlüsse in städtischen und ländlichen Gebieten tragen zu gleichwertigen Lebensverhältnissen bei. 
Glasfasernetze verbrauchen erheblich weniger Energie als die bisher üblichen Kupfernetze, so dass der Wechsel auch einen Beitrag zum Schutz des Menschen und seiner Umwelt leistet.
Die vorliegende Kooperationsvereinbarung soll dazu dienen, den Ausbau zu beschleunigen und die Rahmenbedingungen dafür so günstig wie möglich zu gestalten. Sie ersetzt nicht die Beantragung und Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.
Durch die Vereinbarung wird kein öffentlicher Auftrag im vergaberechtlichen Sinne erteilt. Diese Vereinbarung begründet keinen Anspruch der Kommune auf den Ausbau und keine Vergütungsansprüche des Telekommunikationsunternehmens. Sie gewährt keine Exklusivitätsansprüche insbesondere auf die Nutzung öffentlicher Wege.

[bookmark: _Toc136847171]Glasfaserausbau des Telekommunikationsunternehmen 
Eckdaten des Ausbauprojekts
Das Telekommunikationsunternehmen beabsichtigt in der Kommune bis zum       die Errichtung von voraussichtlich       Glasfaseranschlüssen im eigenwirtschaftlichen Ausbau.
Der Ausbau soll möglichst flächendeckend erfolgen. Das beabsichtigte Ausbaugebiet ist in Anlage A1 dargestellt.

Ausbaustufe
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, das Netz als „Fiber to the Building” (FTTB) oder „Fiber to the home” (FTTH). Das Telekommunikationsunternehmen beabsichtigt, das errichtete Netz zu marktüblichen Konditionen auch für Dritte zu öffnen („Open Access“).

Versorgung besonderer Einrichtungen
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, auch den Trägern sozialer Einrichtungen und öffentlicher Gebäude im Gebiet der Kommune eine Anbindung an das Glasfasernetz zu marktüblichen Bedingungen anzubieten, insbesondere Kindergärten, Schulen, eingetragenen Vereinen, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und der Wohlfahrtspflege sowie Behörden. Eine Liste dieser Einrichtungen in der Kommune liegt als Anlage A2 bei.
[bookmark: _Hlk176088125]Unterstützung durch die Kommune
Unterstützung und Neutralitätspflicht
Diese Kooperationsvereinbarung begründet keine exklusiven Rechte. Die Kommune muss in ihrer Funktion als Wegebaulastträger und Straßenverkehrsbehörde wettbewerbsneutral agieren. Das bleibt von dieser Kooperationsvereinbarung unberührt.
Die Kommune verpflichtet sich, den Glasfaserausbau im Rahmen ihrer Neutralitätspflicht sowie weiterer gesetzlicher Rahmenbedingungen zu unterstützen, um den Ausbau effizient und ressourcenschonend umzusetzen.

Ansprechpersonen
Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit. Als zentrale Ansprechperson zur Umsetzung dieser Vereinbarung sowie des Ausbaus benennen die Kommune und das Telekommunikationsunternehmen die in Anlage A3 mit Kontaktdaten benannten Personen.
Die Kooperationspartner sichern die Erreichbarkeit während der üblichen Geschäftszeiten und Beantwortung von Anfragen innerhalb von spätestens zwei Wochen zu. Etwaige Wechsel der Ansprechperson haben die Kooperationspartner unverzüglich mitzuteilen.

Zeitplan und Kommunikation
Verpflichtung zum zügigen Ausbau
Der Netzbetreiber verpflichtet sich, den Ausbau des Glasfasernetzes in der Kommune unter vollem Einsatz der Ressourcen des Unternehmens voranzutreiben und beabsichtigt, ihn nach dem als Anlage A4 beiliegenden vorläufigen Zeitplan umzusetzen.

[bookmark: _Ref176019133]Kommunikation über Projektfortschritt
Die Kooperationspartner vereinbaren, sich in regelmäßigen Abständen über den Projektfortschritt zu informieren. Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, die Kommune und die Öffentlichkeit unverzüglich über etwaige Verzögerungen sowie deren Gründe zu informieren und einen neuen Zeitplan zu kommunizieren.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Kooperationspartner sagen zu, sich bei der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Glasfaserausbau gegenseitig zu unterstützen.
Die Kommune beabsichtigt, Informationsveranstaltungen des Telekommunikations-unternehmens zu unterstützen. Dazu gehört die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, die Information der Menschen und Unternehmen über die Informationsveranstaltung und den beabsichtigten Ausbau und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen durch eine Vertretung der Kommune.
Die Kommune unterstützt das Telekommunikationsunternehmen auf Basis der ihr vorliegenden Informationen im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse bei der Ermittlung von Ansprechpersonen bei der Wohnungswirtschaft, insbesondere Hausverwaltungen.

[bookmark: _Hlk176087842]Wirtschaftlichkeit des Ausbaus
Keine Ausbauverpflichtung
Das Telekommunikationsunternehmen behält sich vor, im Falle der Unwirtschaftlichkeit ganz oder teilweise von dem geplanten Ausbauvorhaben Abstand zu nehmen. Ein Anspruch der Kommune gegen das Telekommunikationsunternehmen auf Umsetzung des angekündigten Glasfaserausbaus besteht nicht.

Vorvermarktung
Das Telekommunikationsunternehmen beabsichtigt, die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen durch eine Vorvermarktung zu ermitteln.
Um die Wirtschaftlichkeit des Ausbaus sicherzustellen, strebt das Telekommunikationsunternehmen eine Vorvermarktungsquote von 30% der potentiellen Kundinnen und Kunden an. Erst nach Abschluss der Vorvermarktung beurteilt das Telekommunikationsunternehmen abschließend, ob und in welchem Umfang es ausbaut. 

Unerwartete Hindernisse
Das Telekommunikationsunternehmen behält sich ferner vor, bei unerwarteten Ereignissen von einem Ausbau ganz oder teilweise abzusehen. Dazu gehören insbesondere unvorhergesehene Kostensteigerungen beispielsweise durch Bodenhindernisse oder steigende Baukosten.

Beteiligung der Kommune
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, die Kommune vor einer Entscheidung über eine Reduzierung oder Einstellung des Projektes Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und die Kommune sowie im Fall einer Reduzierung oder Einstellung des Projektes auch die Öffentlichkeit unverzüglich über das Ergebnis ihrer Entscheidung zu informieren.



[bookmark: _Hlk176087857]Durchführung von Verwaltungsverfahren
Zügige und wohlwollende Durchführung
Die Kooperationspartner verpflichten sich, ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten unter Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen sowie den Interessen Dritter auszuüben. Den Kooperationspartnern ist die Publikation des Bundesministeriums für Digitalisierung und Verkehr (BMDV) „Rechte und Pflichten beim Gigabitausbau“[footnoteRef:1] bekannt. [1:  Abrufbar unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/glasfasernetze-rechte-und-pflichten-beim-gigabitausbau.html.] 

Die Kommune verpflichtet sich, Genehmigungsverfahren zur Ermöglichung des Glasfaserausbaus zügig und wohlwollend durchzuführen.

Unterstützung bei Genehmigungsverfahren
Die Kommune verpflichtet sich, das Telekommunikationsunternehmen nach § 25 VwVfG im Rahmen seiner Kapazitäten bei der Ermittlung der zuständigen Behörden und erforderlichen Verfahren zu unterstützen. Das Telekommunikationsunternehmen erkennt dabei an, dass die Verantwortung für die Antragsstellung bei ihm verbleibt. Die Kommune übernimmt für ihre Auskünfte keine Haftung zur Richtigkeit oder Vollständigkeit ihrer Auskünfte über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus.

Gebührenerhebung
Die Kommune verpflichtet sich, Gebühren nach Möglichkeit in Sammelbescheiden zusammenzufassen.

Vollmachten
Das Telekommunikationsunternehmen bevollmächtigt die in Anlage A5 benannten Dritten, für sie Anträge der dort bezeichneten Art zu stellen. Die Kommune verzichtet auf einen erneuten Nachweis der Vollmacht bei Antragseinreichungen durch die in Anlage A5 benannten Dritten. Das Telekommunikationsunternehmen erkennt seine Obliegenheit an, Änderungen oder Entfall der Vollmachten unverzüglich mitzuteilen.

Wegerechtliche Zustimmungen und Folgepflichten
Zustimmungsverfahren
Die Kommune verpflichtet sich, über Antrage auf wegerechtliche Zustimmung nach § 127 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) unverzüglich, regelmäßig innerhalb von vier Wochen ab Eingang des vollständigen Antrags zu entscheiden.
Der Kommune ist die Genehmigungsfiktion nach § 127 Absatz 2 TKG bekannt. Sie erkennt an, dass Fristverlängerungen nach § 127 Absatz 3 Satz 3 TKG nur zulässig sind, wenn dies durch außergewöhnliche Schwierigkeit der Angelegenheit gerechtfertigt ist, nachvollziehbar begründet und rechtzeitig mitgeteilt wurde.

Wegenutzungsberechtigung
[bookmark: _Hlk183787231][bookmark: _Hlk176087873]Die Kommune erkennt die als Anlage A6 beiliegende Erklärung der Bundesnetzagentur als Nachweis der Wegenutzungsberechtigung an und verzichtet auf eine erneute Vorlage bei Anträgen nach § 127 TKG. Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, die Kommune über etwaige Änderungen unverzüglich zu informieren.

Geringfügige Baumaßnahmen
Den Kooperationspartnern ist bekannt, dass geringfügige Baumaßnahmen im Sinne des § 127 Absatz 4 TKG sowie Arbeiten zur Unterhaltung oder Reparatur von Telekommunikationslinien keiner Zustimmung nach § 127 TKG bedürfen. Die Kommune hat die in Anlage A7 beschriebenen Maßnahmen vom Zustimmungserfordernis freigestellt. Dem Telekommunikationsunternehmen ist bekannt, dass diese Regelungen das Erfordernis einer verkehrsbehördlichen Anordnung nach § 45 Absatz 6 StVO nicht berühren.

Muster für Anträge und Zustimmungen
[bookmark: _Hlk183787330]Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, Anträge nach § 127 TKG nach dem als Anlage A8 anliegenden Muster oder auf gleichwertige Art zu stellen. Die Kommune beabsichtigt, Zustimmungen nach dem als Anlage A9 beiliegenden Muster zu erteilen.

Ausführende Unternehmen
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, nur Unternehmen mit der Planung und Ausführung von Bauleistungen zu beauftragen, deren Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen wurde oder wenn eine ordnungsgemäße Ausführung anderweitig – beispielsweise durch sorgfältige Bauüberwachung – sichergestellt ist.
Das Telekommunikationsunternehmen hat die Liste der vergaberechtlich präqualifizierten Unternehmen[footnoteRef:2] sowie die Publikation des BMDV „Glasfasernetz – Qualität von Bauunternehmen beim Gigabitausbau“[footnoteRef:3] zur Kenntnis genommen. [2:  Abrufbar unter https://www.pq-verein.de/pq-liste/.]  [3:  Abrufbar unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/glasfasernetz-qualitaet.html.] 


Folgepflichten, insbesondere Wiederherstellung der Verkehrswege
Dem Telekommunikationsunternehmen sind seine gesetzlichen Folgepflichten insbesondere nach §§ 129, 130 TKG bekannt.
Dazu zählt insbesondere die Pflicht nach § 129 Absatz 3 TKG, Verkehrswege nach Beendigung der Arbeiten unverzüglich wieder instand zu setzen oder dem Unterhaltungspflichtigen seine Auslagen und Schäden zu ersetzen, wenn dieser die Instandsetzung übernimmt.
Die Kommune erkennt an, dass die Wiederherstellung nach § 129 Absatz TKG eine in der Funktion gleichwertige Wiederherstellung meint. Verbesserungen der Straßenoberfläche, des Bodens oder anderer Bestandteile des Wegegrundstücks sind nicht geschuldet.
Die Kooperationspartner haben den „Leitfaden Folgepflichten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung zur Kenntnis genommen[footnoteRef:4]. [4:  Abrufbar unter https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/digitalisierung/digitale_infrastruktur/.] 


[bookmark: _Hlk176087893]Verkehrsbehördliche Anordnungen
Verfahrensdauer
[bookmark: _Hlk183788325]Die Kommune verpflichtet sich, über Anträge auf verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 45 Absatz 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO) unverzüglich, regelmäßig innerhalb von drei Arbeitstagen ab Eingang des vollständigen Antrags zu entscheiden. Der 24.12. und 31.12 eines Jahres zählen dabei nicht als Arbeitstag.

Sammel-, Jahres- oder Rahmenordnungen
Soweit gesetzlich zulässig, verpflichtet sich die Kommune, verkehrsbehördliche Anordnungen nach § 45 Absatz 6 StVO auf Antrag als Sammel-, Jahres- oder Rahmenanordnungen zu erteilen.

Muster für Anträge und Anordnungen
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, Anträge auf verkehrsbehördliche Anordnung nach dem als Anlage A10 anliegenden Muster oder auf gleichwertige Art zu stellen. Die Kommune beabsichtigt, Anordnungen nach dem als Anlage A11 beiliegenden Muster zu erteilen.

Genehmigungen zur Umsetzung von Werbemaßnahmen
Die Kommune sichert eine zügige Prüfung von Anträgen auf Genehmigungen zur Umsetzung von Werbemaßnahmen zu. Dazu gehört insbesondere die straßenrechtliche Sondernutzung für Werbeeinrichtungen wie Baustellenschilder und Informationsstände.

Nutzung bestehender Infrastruktur und kommunaler Grundstücke
Unterstützung bei Standortsuche
Die Kommune verpflichtet sich, das Telekommunikationsunternehmen im Sinne des § 675 Absatz 2 BGB bei der Suche nach geeigneten Flächen für die Errichtung von Technikräumen (Points of Presence, POPs) zu unterstützen.

Die Kommune verpflichtet sich, die Einräumung von Nutzungsrechten an kommunalen Flächen die im Rahmen des Ausbaus wohlwollend zu prüfen.

Rücksichtnahme auf öffentliche Interessen
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, bei der Festlegung von Standorten für sichtbare Einrichtungen – insbesondere Kabelverzweiger und POPs – die Interessen der Kommune angemessen zu berücksichtigen. Besteht die Gefahr, dass sichtbare Einrichtungen das Stadtbild oder andere öffentliche Interessen vermeidbar beeinträchtigen, sagt das Telekommunikationsunternehmen zu, der Gemeinde rechtzeitig Gelegenheit zur Benennung von Alternativen zu geben.

[bookmark: _Hlk176087903]Nutzung bestehender passiver Netzinfrastruktur
Der Kommune sind die in Anlage A12 genannten Leerrohre sowie weiteren passiven Netzinfrastrukturen bekannt. Eine Haftung insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit der Anlage oder die Eignung der passiven Netzinfrastrukturen übernimmt sie nicht.

[bookmark: _Hlk183787042]Das Telekommunikationsunternehmen sagt zu, vor Eingriffen in öffentliche Wege oder andere öffentliche oder private Grundstücke die Nutzung dieser sowie etwaiger weiterer vorhandenen passiven Netzinfrastrukturen zu prüfen. Eine etwaige Nutzung sowie deren Konditionen sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

Planung und Umsetzung der Bauarbeiten
Planungs- und Umsetzungsfreiheit des Telekommunikationsunternehmens
Planung und Ausführung des Ausbauprojektes liegen in der Freiheit und Verantwortung des Telekommunikationsunternehmens. Dazu gehören insbesondere die Netzplanung, die Festlegung des Trassenverlaufs und die Auswahl der Bauverfahren.

Pflichten des Telekommunikationsunternehmens
Das erkennt dabei seine Pflichten an
· nach § 126 TKG, Telekommunikationslinien so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen,
· nach § 131 TKG, Baumpflanzungen auf und an Verkehrswegen nach Möglichkeit zu schonen und
· nach § 132 TKG, besondere Anlage wie bestehende andere Versorgungsleitungen nicht bzw. nur unter den dort festgelegten Entschädigungsregelungen störend zu beeinflussen.

Ausgewählte technische Regelwerke
Die Kooperationspartner erkennen als einschlägige technische Regelwerke insbesondere an 
· die Allgemeinen Technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien (ATB BeStra)[footnoteRef:5], [5:  Zu erwerben unter https://www.fgsv-verlag.de/atb-bestra.] 

· die Arbeitsblätter DWA-A 125[footnoteRef:6] bzw. DVGW GW 304[footnoteRef:7], [6:  Zu erwerben unter https://shop.dwa.de/DWA-A-125-Rohrvortrieb-und-verwandte-Verfahren-Dezember-2008-Stand-korrigierte-Fassung-September-2020/A-125-08. ]  [7:  Zu erwerben unter https://shop.wvgw.de/GW-304-Arbeitsblatt-12-2008/507454.] 

· die DIN 18220[footnoteRef:8]. [8:  Zu erwerben unter https://www.dinmedia.de/de/norm/din-18220/369149190. ] 


[bookmark: _Hlk176087913]Die Arbeitshilfe zu Lage und Mindestüberdeckung von Telekommunikationsleitungen auf Straßengrundstücken[footnoteRef:9] der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) und das Merkblatt zu alternativen Verlegetechniken und mindertiefer Verlegung[footnoteRef:10] des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung sind den Kooperationspartnern bekannt. [9:  Abrufbar unter
https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aufgaben/strassenunterhaltung_und_strassenbetrieb/strassenbenutzung_durch_dritte/verlegung_von_kommunikationslinien/verlegung-von-telekommunikationslinien-180962.html. ]  [10:  Abrufbar unter https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/digitalisierung/digitale_infrastruktur/.] 


Leitungsauskünfte
Die Kooperationspartner sind sich einig, dass die Einholung von Leitungsauskünften in der Verantwortung des Telekommunikationsunternehmens liegt. Das schließt die Entscheidung über Ob und Wie der Ermittlung ein.
Die Kommune verpflichtet sich, dem Telekommunikationsunternehmen sowie seinen Auftragnehmer auf Anfrage Auskunft über ihr bekannte Leitungsbetreiber in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erteilen. Eine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernimmt sie dabei nicht.

Kampfmittelauskünfte
Die Kooperationspartner sind sich einig, dass die Einholung von Kampfmittelauskünften in der Verantwortung des Telekommunikationsunternehmens liegt. Das schließt die Entscheidung über Ob und Wie der Ermittlung ein.
Dem Telekommunikationsunternehmen sind der Dienst zur Kriegsluftauswertung zur Gefahrenerforschung des Landesamts für Geoinformationen und Liegenschaften (LGLN)[footnoteRef:11] und die entsprechenden Dienstleistungen privatwirtschaftlicher Unternehmen[footnoteRef:12] bekannt. [11:  S. https://lgln-kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/. ]  [12:  Eine Liste privatwirtschaftlicher Anbieter führt der Freistaat Bayern, abrufbar unter https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/sus/katastrophenschutz/id4_33_03_03_fachfirmen_luftbildauswertung_201807.pdf. ] 

Die Kommune verpflichtet sich, dem Telekommunikationsunternehmen sowie seinen Auftragnehmern auf Anfrage Auskunft über ihr bekannte Kampfmittelfunde und -verdachtsfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erteilen. Eine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernimmt sie dabei nicht.

Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, bei der Bauausführung den Schutz der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs zu berücksichtigen.
Die Kommune verpflichtet sich, dem Telekommunikationsunternehmen sowie seinen Auftragnehmern auf Anfrage Auskunft über ihre eigenen sowie Baumaßnahmen Dritter in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erteilen. Eine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernimmt sie dabei nicht.

[bookmark: _Hlk176087930]Kontakt
Vor Beginn des Ausbaus benennt das Telekommunikationsunternehmen die Kontaktdaten einer Bauleitung mit deutschen Sprachkenntnissen auf mindestens Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens.

Dokumentation
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, die Ausführung der Bauleistung nach den anerkannten Regeln der Technik und den im Zuständigkeitsbereich des Wegebaulastträgers üblichen Anforderungen zu dokumentieren und ihr diese Dokumentation unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung abgrenzbarer Baulose zur Verfügung zu stellen. Näheres regelt die Kommune in den Zustimmungen nach § 127 TKG.

Gemeinsame Zustandsfeststellung
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, der Kommune vor Ausführung und vor Abnahme der Leistung Gelegenheit für eine gemeinsame Feststellung des Zustands öffentlicher Verkehrswege bzw. ihrer Wiederherstellung zu geben.

Bestellung von Anschlüssen nach Vorvermarktung
[bookmark: _Hlk184047607]Bestellen Kundinnen oder Kunden im Ausbaugebiet des Telekommunikationsunternehmens bei diesem einen Glasfaseranschluss, obwohl sie in der Vorvermarktung kein Interesse an einem Anschluss bekundet haben, beabsichtigt das Telekommunikationsunternehmen, sie innerhalb von sechs Monaten nach Bestellung anzuschließen.
Wenn das Telekommunikationsunternehmen diese Frist nicht einhalten kann, informiert es die Kommune und die Öffentlichkeit über die Gründe und den zu erwartenden Zeitrahmen. Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, diese Anschlüsse zu marktüblichen Konditionen einschließlich Preisen anzubieten.

Übergang von Rechten am Glasfasernetz
Das Telekommunikationsunternehmen verpflichtet sich, die Kommune im Fall einer Übertragung des Eigentums der Glasfasernetze unverzüglich unter Benennung des neuen Eigentümers zu informieren.
Die Kommune verpflichtet sich im Gegenzug, an der Sicherung der Wegerechte und anderen erforderlichen Voraussetzungen zum Weiterbetrieb des Glasfasernetzes konstruktiv mitzuwirken. Das schließt insbesondere den Erlass etwaiger erforderlicher Genehmigungen und den Abschluss etwaiger erforderlicher Verträge ein.
Die Kommune verpflichtet sich, im Falle von der Übertragung von Rechten innerhalb verbundener Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes (AktG) alle dazu erforderlichen Zustimmungen zu erteilen. Dasselbe gilt für den Fall einer Umwandlung des Unternehmens.

[bookmark: _Hlk176087940]Übergang von Rechten an Verkehrswegen und anderen Flächen
Das Telekommunikationsunternehmen erkennt an, dass die Berechtigung zur Nutzung öffentlicher Wege nach § 125 Absätze 1, 2 TKG im Falle einer Entwidmung des Verkehrswegs nach § 130 Absatz 2 TKG endet.
Die Kommune verpflichtet sich, das Telekommunikationsunternehmen unverzüglich zu informieren und das Telekommunikationsunternehmen bei der Sicherung ihrer Wegerechte im Rahmen ihrer Kapazitäten und rechtlichen Möglichkeiten zu unterstützen. Sie beabsichtigt, dem Telekommunikationsunternehmen in diesem Fall ein Angebot für eine dingliche Sicherung ihrer Wegerechte zu angemessenen Konditionen einschließlich des Preises zu unterbreiten.

Vertragsende
Laufzeit
Dieser Vertrag endet mit dem Ablauf des fünften Jahres nach dem Ende der in Anlage A3 benannten Projektlaufzeit. Bei Verlängerungen der Projektlaufzeit nach Ziffer 4.2 verlängert sich der Vertrag entsprechend.

Kündigung
Die Kooperationspartner sind berechtigt, diese Vereinbarung mit Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Vor Kündigung haben sie dem anderen Kooperationspartner die Gründe der beabsichtigten Kündigung in Textform dazulegen und ihm einen Monat Gelegenheit für eine Stellungnahme in Textform und eine mündliche Aussprache zu geben.

Schlussbestimmungen
Schlichtung
Die Kooperationspartner vereinbaren, dem anderen Partner bei Streitigkeiten über die Ausführung dieses Vertrages, zu im Zuge des Projektes anfallenden Genehmigungsverfahren oder der Folgepflichten nach §§ 129, 130 TKG zu ermöglichen, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Friedrichswall 1, 30159 Hannover, erreichbar unter digitale.infrastruktur@mw.niedersachsen.de, beziehungsweise das für Telekommunikationsrecht zuständige Landesministerium um eine Schlichtung anzurufen.
Ruft ein Partner das Landesministerium um Schlichtung an, hat er den anderen Partner mit Durchschrift der Anrufung zu informieren. Der andere Partner hat unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen zu der Anrufung in Textform Stellung zu nehmen. Erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Stellungnahme kein Schlichtungsvorschlag, gilt die Schlichtung als gescheitert.

Die Kooperationspartner sichern zu, während eines laufenden Schlichtungsverfahrens keine gerichtlichen Schritte über denselben Gegenstand einzuleiten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Auslaufen von Klagefristen bis zum Abschluss des Schlichtungsverfahrens zu verhindern.

Gerichtsstand
Es gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Soweit das Prozessrecht eine Wahlmöglichkeit einräumt, verpflichten die Kooperationspartner sich, das örtlich für die Kommune zuständige Gericht anzurufen.

Salvatorische Klausel
Diese Vereinbarung gilt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen fort. Die Kooperationspartner verpflichten sich, für den Fall der Unwirksamkeit eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem Ziel der unwirksamen Bestimmung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben sowie gesetzlichen Rahmenbedingung so nahe wie möglich kommt.

Nebenabreden und Änderungen der Vereinbarung
Es bestehen keine Nebenabreden außerhalb dieser Vereinbarung. Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Textform unter expliziter Erklärung beider Kooperationspartner, diese Vereinbarung ändern zu wollen.

Anlagen
Bestandteil dieser Vereinbarung sind die folgenden Anlagen:
· A1 Ausbaugebiet,
· A2 Liste der zu versorgenden Einrichtungen,
· A3 Ansprechpersonen der Kommune und des Telekommunikationsunternehmens
· A4 Zeitplan,
· A5 Vollmachten,
· A6 Wegenutzungsberechtigung nach § 125 Absätze 1, 2 TKG,
· A7 Freigestellte geringfügige Baumaßnahmen nach § 127 Absatz 4 TKG,
· A8 Muster für Anträge nach § 127 TKG,
· A9 Muster für Zustimmungen nach § 127 TKG,
· A10 Muster für Anträge nach § 45 Absatz 6 StVO,
· A11 Muster für Anordnungen nach § 45 Absatz 6 StVO und
· A12 Aufstellung der bekannten passiven Infrastrukturen.
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Anlage A7: Freigestellte geringfügige Baumaßnahmen nach § 127 Absatz 4 TKG

Eine geringfügige Maßnahme liegt vor, wenn die bauliche Maßnahme

1. dem Anschluss von Gebäuden (Hausstich) dient und eine Länge von 10 Metern auf öffentlichem Grund nicht überschreitet oder

2. nicht mehr als 100 Meter Grabenlänge und nicht mehr als 80 Quadratmeter Fläche umfasst, soweit die bauliche Maßnahme auf Gehwegen, Trenn-, Seiten-, Rand- oder Sicherheitsstreifen erfolgt.

Satz 1 gilt nicht, wenn besondere Schutzmaßnahmen für Baumbepflanzungen erforderlich sind, Brücken oder andere Ingenieurbauwerke, die Straßenausstattung oder ähnliche Objekte betroffen sind.
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